1.  Herrn Rechtsanwalt und Mediator Alexander Jamnig,
     geschäftsansässig Obernstr. 39/43, 28195 Bremen,    

                                                                                           -nachstehend „Mediator“ genannt-

 und

2.  

3.                                                

                                                           -zu 2. -     nachstehend „Parteien oder Partei “ genannt-

schließen folgenden 

Mediationsvertrag
1. Das Mediationsverfahren findet statt zwischen Herrn / Frau        und

Mediator ist Herr Rechtsanwalt Jamnig. 

2. Die Sitzungstermine werden einvernehmlich abgestimmt. An den Mediationssitzungen nehmen die Parteien persönlich teil.
3. Einzelgespräche zwischen dem Mediator und einer der beteiligten Parteien wer​den im Bedarfsfall von allen Beteiligten gemeinsam vereinbart.

4. Ziel der Mediation ist es, den nachstehend beschriebenen Konflikt zwischen den Parteien zu klären und die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit/Auseinandersetzung zu schaffen. Unter Vermittlung des Mediators werden die Parteien Lösungen für die offenen Fragen und strittigen Themen erarbeiten und in einer Abschlussvereinbarung festhalten.

Die Parteien bestimmen folgendes Mediationsthema:

5. Dem Mediator obliegt die Gesprächsleitung. Er organisiert und moderiert den Kommunikationsprozess und unterstützt die Beteiligten bei der Lösungssuche. 

6. Der Mediator hat keine fachlich-beratende Funktion und trägt keine Verant​wortung für die Inhalte des Verfahrens und der Vereinbarung. Die Parteien bestimmen eigenverantwortlich den Inhalt des strittigen Konfliktes und der Abschlussvereinbarung.
7. Der Mediator ist zur Allparteilichkeit verpflichtet. Wenn diesbezüglich Zweifel auftreten, sprechen es die Beteiligten direkt an. Sollten diese Zweifel nicht ausge​räumt werden, können die Beteiligten das Verfahren mit den Mediatoren jederzeit beenden.

8. Die Teilnahme an der Mediation ist freiwillig. Jede Partei kann jederzeit das Mediati​onsverfahren beenden und sich für eine andere Form der Auseinandersetzung  entscheiden. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Parteien keine gerichtlichen Auseinandersetzungen betreiben.
9. Die Beteiligten vereinbaren Vertraulichkeit über den Inhalt des Mediationsverfahrens.

10. Die Protokolle der Sitzungen erhält jede Partei, vornehmlich an die private E-Mail-Adresse. Keine unbeteiligte Person erhält Informationen über das Mediationsverfahren. Die Parteien werden bei Bedarf die Abschlussvereinbarung zu gerichtlichem Protokoll geben, bzw. durch einen Notar beurkunden lassen.
11. Der Ort des Mediationsverfahrens ist das Büro des Mediators.

12. Die Kosten belaufen sich auf €         pro angefangener Stunde Mediations-, Vor-, und Nacharbeitungszeit. Der Mediator stellt seine Leistungen mit diesem Stundensatz in Rechnung. Der Mediator kann Vorschüsse anfordern. 

Die Kosten des Mediationsverfahrens, sowie die Kosten der gerichtlichen Protokollierung / der Notarurkunde trägt / tragen

13. Als zeitliche Grenze für das Mediationsverfahren wird ein Maximum von    Sitzungen vereinbart. Danach wird bei Bedarf über das weitere Vorgehen be​raten.

14. Der Mediationsvertrag wird in      Exemplaren ausgefertigt.

Bremen, 


Als Parteien:                                                                     Als Mediator:
Als Mediator:








	


xxx (xxx.) 











TGKS Oldenburg I Berlin

